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Erwägungen

E. 1.1
Entgegen der Ansicht des Beschuldigten (Stellungnahme vom 24. Oktober 2023) wurde
weder von der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ein Nicht- eintretensantrag gestellt, noch
stellte die Verfahrensleiterin in Aussicht, dass das Eintreten auf die Berufung gestützt auf
Art. 403 StPO vorab ge- prüft werde. Es sind denn auch keine Gründe ersichtlich, welche
gegen ein Eintreten auf die gegen die vorinstanzliche Verurteilung gerichtete Beru- fung
des Beschuldigten sprechen würden.

E. 1.2
Hinsichtlich der im vorliegenden Verfahren erneut gestellten Anträge be- treffend
Kontrollen und andere Amtshandlungen des Veterinärdienstes des Kantons Aargau sowie
damit zusammenhängende Betreibungen, Kosten und Zeitaufwendungen (Anträge b bis f)
ist indessen festzuhalten, dass diese keine strafrechtlichen Belange betreffen (vgl.
vorinstanzliches Urteil E. 4) und entsprechend nicht Gegenstand des vorliegenden
Berufungsver- fahrens sein können, womit nicht darauf einzutreten ist.

E. 1.3
Der Beschuldigte beantragt einen Freispruch. Das vorinstanzliche Urteil ist damit
vollumfänglich angefochten und entsprechend umfassend zu über- prüfen (Art. 404 Abs. 1
StPO). Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bilden ausschliesslich die beiden mit
Busse bedrohten Widerhandlungen gegen das Tierschutzge- setz. Dabei handelt es sich um
Übertretungen (Art. 103 StGB), weshalb mit Berufung nur eine fehlerhafte
Rechtsanwendung oder die offensichtlich un- richtige oder auf einer Rechtsverletzung
beruhende Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden kann. Neue
Behauptungen und Beweise können dagegen nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4
StPO). 2.

E. 2.1
Der Beschuldigte wird in Anwendung der in Ziff. 1 erwähnten Bestimmun- gen und
gestützt auf Art. 49 Abs. 1 StGB und Art. 106 StGB zu einer Busse von Fr. 800.00
verurteilt.

E. 2.2
Wird die Busse schuldhaft nicht bezahlt, so wird eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen
vollzogen (Art. 106 Abs. 2 StGB). 3.

E. 2.3
Der Beschuldigte meldete mit Eingabe vom 15. Juli 2023 (Postaufgabe 17. Juli 2023) die
Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil an. 3.



E. 3
Die Verfahrenskosten bestehen aus: a) der Gebühr von Fr. 800.00 b) der Anklagegebühr
von Fr. 700.00 c) den Kosten der Beweisführung von Fr. 47.00 d) den anderen Auslagen
von Fr. 600.00 Total Fr. 1'607.00 Dem Beschuldigten werden die Gebühr (lit. a) sowie die
Kosten gemäss lit. b) bis d) im Gesamtbetrag von Fr. 1'607.00 auferlegt.

E. 3.1
Die Kosten für das Berufungsverfahren, bestehend aus einer Gerichtsge- bühr von Fr.
1'500.00 und den Auslagen von Fr. 82.00, zusammen Fr. 1'582.00, werden dem
Beschuldigten auferlegt.

E. 3.2
Die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. Anklagegebühr) von insge- samt Fr. 1'607.00
werden dem Beschuldigten auferlegt.

E. 3.3
Der Beschuldigte trägt seine Kosten selber.

- 19 - Zustellung an: […] Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Strafsachen (Art. 78
ff., Art. 90 ff. BGG) Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen
Eröffnung der voll- ständigen Ausfertigung des Entscheides an gerechnet, die Beschwerde
an das Schweize- rische Bundesgericht erhoben werden (Art. 44 Abs. 1, Art. 78, Art. 90,
Art. 100 Abs. 1 und Art. 112 Abs. 1 BGG). Die Beschwerde ist schriftlich oder in
elektronischer Form beim Schweizerischen Bundes- gericht einzureichen (Art. 42, Art. 100
Abs. 1 BGG). Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die
Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw.
eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter
Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt.
Die Urkunden, auf die sich eine Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die
Partei sie in Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).
Für die Beschwerd- elegitimation ist Art. 81 BGG massgebend. Aarau, 9. Januar 2024
Obergericht des Kantons Aargau Strafgericht, 2. Kammer Die Präsidentin: Die
Gerichtsschreiberin: Plüss Boog Klingler

E. 3.4
Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm verwies zur Begründung ihrer Beru- fungsantwort
auf die Erwägungen der Vorinstanz.

E. 4
Der Beschuldigte trägt seine Kosten selber." Zudem verfügte das Bezirksgericht Kulm, dass
auf die Anträge lit. b bis f nicht eingetreten werde.

E. 4.1
Wer vorsätzlich Vorschriften über die Tierhaltung missachtet, wird gemäss Art. 29 Abs. 1
lit. a TschG mit Busse bis zu 20'000.00 bestraft. Gemäss Art. 44 TschV müssen sich
Schweine jederzeit mit Stroh, Raufutter oder anderem gleichwertigem Material
beschäftigen können. Geeignete Be- schäftigungsmaterialien sind gemäss Art. 24 Abs. 1 der
Verordnung des BLV über die Haltung von Nutz- und Haustiere kau- und benagbar sowie
nicht toxisch. Es werden diverse geeignete Materialien genannt. Weichholz



- 10 - wird als zulässig bezeichnet, wenn es flexibel aufgehängt ist, regelmässig erneuert
wird und mindestens dreimal täglich Raufutter gefüttert wird oder Futter zur freien
Verfügung steht. Mit Busse wird gemäss Art. 28 Abs. 3 TschG bestraft, wer vorsätzlich
oder fahrlässig gegen eine Ausführungsvorschrift, deren Missachtung für straf- bar erklärt
worden ist, oder gegen eine unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn
gerichtete Verfügung verstösst.

E. 4.2
Den Akten ist folgender, unbestritten gebliebener Sachverhalt zu entneh- men, von
welchem auch die Vorinstanz ausging: Der Veterinärdienst des Kantons Aargau
(Departement Gesundheit und Soziales, Amt für Verbraucherschutz) führte am 26. März
2020 im Betrieb des Beschuldigten durch die beiden Mitarbeiter C._____ und D._____ eine
Kontrolle durch. Es wurden diverse Mängel protokolliert. U.a. wurde fest- gestellt, dass die
locker aufgehängten harten Holzstücke ungeeignet seien und festgehalten, dass sofort für
eine geeignete bearbeitbare Beschäfti- gung für die über 200 Schweine zu sorgen sei (GA
Kontrollrapport act. 58). Mit Schreiben vom 1. April 2020 erstattete der Veterinärdienst
dem Be- schuldigten eine eingehende Begründung zu den am 26. März 2020 ge- troffenen
Feststellungen und Anordnungen und hielt hinsichtlich der bean- standeten Holzstücke
erneut fest, dass diese sehr hart und verschmutzt gewesen seien und den Anforderungen
nicht genügen würden. Den Mast- schweinen sei sofort geeignetes Beschäftigungsmaterial
anzubieten (GA act. 47 ff.). Nachdem der Beschuldigte mit Eingabe vom 14. April 2020
Stel- lung genommen hatte (GA act. 50 ff.), erliess der Veterinärdienst am 27. April 2020
eine Verfügung, mit welcher der Beschuldigte unter Hinweis auf die Strafbarkeit bei
Zuwiderhandlung gemäss Art. 28 Abs. 3 TschG und Art. 292 StGB u.a. erneut aufgefordert
wurde, ab sofort allen gehaltenen Mast- schweinen geeignetes Beschäftigungsmaterial
anzubieten (UA act. 42 ff.). Der Beschuldigte erhob mit Eingabe vom 27. Mai 2020
Beschwerde gegen diese Verfügung (GA act. 59 ff.), welche mit Entscheid des
Departements Gesundheit und Soziales vom 9. September 2020 abgewiesen wurde (GA act.
64 ff.). Die Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen (Protokoll HV GA act. 33). Am 3.
September 2021 führte der Veterinärdienst des Kantons Aargau, er- neut handelnd durch
C._____ und D._____, im Betrieb des Beschuldigten eine weitere unangemeldete Kontrolle
durch. Der Beschuldigte war anläss- lich der Kontrolle nicht zugegen. Die festgestellten
Mängel wurden im Kon- trollrapport vom 3. September 2021 mit "ungeeignete
Beschäftigung in Form von Hartholz" betreffend (alle) […] Mastschweine festgehalten. Der
Beschuldigte wurde mit Schreiben vom 10. September 2021 (unter Beilage

- 11 - des Kontrollrapports) über die Kontrolle und die Beanstandungen infor- miert. Es
wurde ihm mitgeteilt, dass die aufgehängten harten Holzstücke die Anforderungen an die
Beschäftigung bei Schweinen nicht erfüllen wür- den und es wurde ihm nachträglich
Gelegenheit zur Stellungnahme ge- währt (Fachbericht Kantonspolizei, UA act. 21 ff.;
Kontrollrapport vom 3. September 2021 act. 38; Schreiben des Veterinärdienstes vom 10.
Sep- tember 2021 UA act. 36 ff.; Zeugeneinvernahme C._____ vom 10. Oktober 2022 UA
act. 62 f.; Zeugeneinvernahme von D._____ vom 10. November 2022, UA act. 71;
Amtsgeheimnisentbindungen UA act. 65 und 73). Der Beschuldigte nahm mit Eingabe vom
24. September 2021 gegenüber dem Veterinärdienst Stellung zu den Beanstandungen (UA
act. 34). Am 1. No- vember 2021 erstattete der Veterinärdienst des Kantons Aargau Strafan-
zeige gegen den Beschuldigten (Fachbericht der Kantonspolizei UA act. 21; USB-Stick act.
30). Mit Schreiben vom 3. November 2021 nahm der Veterinärdienst des Kantons Aargau



zu den Einwänden des Beschul- digten vom 24. September 2021 Stellung und forderte den
Beschuldigten erneut auf, die Auflagen gemäss Verfügung vom 27. April 2020 einzuhal-
ten, andernfalls mit weiteren verwaltungsrechtlichen Massnahmen zu rech- nen sei (UA act.
32 ff.).

E. 4.3
Weitere Kontrollen und damit zusammenhängende Beanstandungen und Entscheide sind
nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, womit nachfolgend nicht weiter darauf
einzugehen ist. Das gilt insbesondere für die vom Beschuldigten mehrfach erwähnten
angeblich widersprüchlichen Angaben der involvierten Personen betreffend eine Kontrolle
vom 14. Sep- tember 2022 sowie für Kontrollen vor dem 26. März 2020, die damit zusam-
menhängenden Verfügungen des Veterinärdienstes des Kantons Aargau vom 31. August
2016 und 30. November 2015 (UA 47 f. und 49 ff.), das Urteil des Bezirksgerichts Kulm
vom 5. Juni 2020 (nicht in den Akten; vgl. Beilage 3 zur Eingabe des Beschuldigten vom
14. November 2022 UA act. 85 ff.) und die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft
Zofingen- Kulm vom 16. September 2020 (GA 81 ff.).

E. 4.4
Der Beschuldigte stellt zusammengefasst die Zulässigkeit der Kontrolle vom 26. März 2020
in Frage, beanstandet die Durchführung der Kontrolle vom 3. September 2021 in seiner
Abwesenheit und bestreitet die anlässlich beider Kontrollen festgestellten ungeeigneten
Beschäftigungsmöglichkei- ten für die von ihm gehaltenen Mastschweine.

E. 4.5.1
Zunächst ist auf die Kontrolle vom 26. März 2020 und die gestützt darauf erlassene
Verfügung vom 27. April 2020 einzugehen.
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E. 4.5.2
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, kann das Strafgericht die Rechtmässigkeit
einer Verwaltungsverfügung lediglich frei prüfen, wenn dagegen keine Beschwerde an das
Verwaltungsgericht möglich war. Die Kognition des Strafrichters ist auf offensichtliche
Rechtsverletzung und Er- messensmissbrauch beschränkt, wenn eine Beschwerde an das
Verwal- tungsgericht zwar möglich war, von dieser Möglichkeit aber nicht Gebrauch
gemacht wurde oder der Entscheid des Verwaltungsgerichts noch aus- steht. Ist die
Rechtmässigkeit der Verfügung von einem Verwaltungsgericht bejaht worden, so kann der
Strafrichter sie nicht mehr überprüfen (BGE 121 IV 29 E. 2a; BGE 124 IV 297 E. 4a, BGE
129 IV 246 E. 2.1 (= Pra 93 [2004] Nr. 7); Urteile des Bundesgerichts 6B_306/2014 vom
29. Januar 2015 E. 1.3 und 6B_1069/2014 vom 25. Februar 2015 E. 3, jeweils mit Hinwei-
sen).

E. 4.5.3
Kontrollen in Tierhaltungsbetrieben durch die von den Kantonstierärzten geleiteten
kantonalen Fachstellen sind gesetzlich vorgesehen (vgl. etwa Art. 32 TSchG, Art. 210 Abs.
1 i.V.m. Art. 213 TSchV). Die kantonalen Fachstellen haben hierfür Zutritt zu den Räumen,
Einrichtungen, Fahrzeu- gen, Gegenständen und Tieren (Art. 39 TSchG). Auch während der
Coronapandemie wurden Tierschutzkontrollen durchgeführt, allerdings wurden diese
gemäss Anweisung des Bundedesamts für Lebensmittelsi- cherheit und Veterinärwesen



BLV vom 17. März 2020 auf dringliche Fälle reduziert (GA act. 84 f.). Die Rüge des
Beschuldigten, dass die Tierschutz- kontrolle vom 26. März 2020 nicht dringlich gewesen
sei und damit (noch) nicht hätte durchgeführt werden dürfen, ist offensichtlich nicht
geeignet, die gestützt auf die Kontrolle erlassene Verfügung vom 27. April 2020 als nich-
tig oder missbräuchlich erscheinen zu lassen, zumal jegliche Hinweise da- rauf fehlen, dass
sachfremde Gründe zur Durchführung der Kontrolle ge- führt hätten. Immerhin handelte es
sich um eine Tierschutzkontrolle und es wurden (wie offenbar bereits in der Vergangenheit)
diverse Mängel bean- standet (UA act. 58 und 64). Die Kontrolle wurde zudem durch
erfahrene Fachpersonen des Veterinärdienstes des Kantons Aargau durchgeführt (vgl. dazu
Auss. D._____ UA act. 69 f. und Entbindung vom Amtsgeheimnis UA act. 73; Auss.
C._____, UA act. 60 und Entbindung vom Amtsgeheim- nis UA act. 65). Hinsichtlich des
Einwands, dass die angebrachten Holzstücke als Beschäf- tigungsmaterial geeignet seien,
ist festzuhalten, dass der Beschuldigte die- sen bereits im Beschwerdeverfahren vor dem
Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau vorgebracht hat (GA act. 62).
Das De- partement Gesundheit und Soziales erachtete gestützt auf die Akten jedoch als
erstellt, dass ungeeignetes Hartholz aufgehängt worden sei und wies die Beschwerde des
Beschuldigten diesbezüglich ab (Beschwerdeent-

- 13 - scheid GA act. 69). Der Beschuldigte unterliess es schliesslich, den Be-
schwerdeentscheid durch das Verwaltungsgericht überprüfen zu lassen, womit die
Verfügung vom 27. April 2020 in Rechtskraft erwachsen ist. Der Umstand, dass der
Beschuldigte hinsichtlich der Geeignetheit des Holzes eine andere Auffassung vertritt,
vermag jedenfalls keine offensichtliche Fehlerhaftigkeit des Beschwerdeentscheids bzw.
der Verfügung vom 27. April 2020 zu begründen. Die Einwände des Beschuldigten wären
im Rechtsmittelverfahren vor Verwaltungsgericht zu rügen gewesen.

E. 4.5.4
Die vom Beschuldigten im vorliegenden Berufungsverfahren vorgebrach- ten Einwände,
dass die Kontrolle des Veterinärdienstes des Kantons Aar- gau vom 26. März 2020 mangels
Dringlichkeit gar nicht hätte durchgeführt werden dürfen und die Beurteilung des
aufgehängten Holzes als hart falsch sei, vermögen damit keinen offensichtlich
rechtswidrigen Entscheid zu be- gründen. Das Obergericht ist damit an die Verfügung vom
27. April 2020 gebunden. Gestützt auf die rechtskräftige Verfügung vom 27. April 2020 ist
somit da- von auszugehen, dass die am 26. März 2020 aufgehängten Holzstücke den
Anforderungen an eine hinreichende Beschäftigungsmöglichkeit für die vom Beschuldigten
gehaltenen Mastschweine nicht genügten.

E. 4.6.1
Nachfolgend ist zu prüfen, ob der Beschuldigte am 3. September 2021 ge- gen das
Tierschutzgesetz verstossen hat und ob gegebenenfalls ein Verstoss gegen die Verfügung
des Veterinärdienstes des Kantons Aargau vom 27. April 2020 vorliegt.

E. 4.6.2
Soweit der Beschuldigte angibt, dass er nicht zur Kontrolle vom 3. Septem- ber 2021
aufgeboten worden sei, ist festzuhalten, dass die in E. 4.3.2 er- wähnten gesetzlich
geregelten Kontrollen nicht verlangen, dass den Kon- trollen eine schriftliche Verfügung
oder anderweitige Information oder Auf- bietung des Tierhalters vorausgehen muss. Es ist
vielmehr vorgesehen, dass ein erheblicher Teil der Grundkontrollen und zusätzlichen
Kontrollen unangemeldet zu erfolgen hat (Art. 13 der Verordnung über den mehrjähri- gen



nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und Gebrauchsge- genstände vom 27.
Mai 2020). Dem Beschuldigten wurden die Beanstan- dungen und getroffenen
Anordnungen mit Schreiben vom 10. September 2021 unter Beilage des Kontrollrapports
dargelegt und es wurde ihm Gele- genheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen (UA act. 36
f.), was er mit "Ein- sprache" vom 10. September 2021 auch wahrnahm (UA act. 34 f.). Es
liegt damit keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.
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E. 4.6.3
Der Veterinärdienst des Kantons Aargau bezeichnete das am 3. September 2021 im Betrieb
des Beschuldigten an der Wand angebrachte Holz als hart und zur Beschäftigung der
Schweine ungeeignet (Kontrollrapport UA act. 38; Schreiben Veterinärdienst vom 10.
September 2021 UA act. 36 f.; vgl. Aussagen der an der Kontrolle beteiligten C._____, UA
act. 60 f. und D._____, UA act. 71). Diese Feststellung wird insbesondere durch die den
Akten zu entnehmenden, anlässlich der Kontrolle vom 3. September 2021 erstellten
Videoaufnahmen und Fotos dokumentiert. Den Videoaufnahmen ist zu entnehmen, wie die
Kontrollpersonen gegen ein Holzstück klopfen bzw. ein Holzstück gegen eine Mauer
schlagen. Insbesondere das beim Klopfen gegen das Holzstück zu hörende Geräusch lässt
auf hartes Holz schliessen (Stick UA act. 30). Es ist damit kein Grund ersichtlich, nicht auf
die Feststellungen der beiden Fachpersonen abzustellen. Die Behauptung des
Beschuldigten, dass andere Bauern oder der Bauernverband die bei- den erheblich
kritisieren würden, vermag die dokumentierte Feststellung, dass es sich um hartes Holz
gehandelt habe, nicht in Frage zu stellen. Es ist damit als erstellt zu betrachten, dass den
Mastschweinen des Beschul- digten am 3. September 2021 hartes und damit zur
Beschäftigung nicht geeignetes Holz zur Verfügung stand. Wie die Vorinstanz zutreffend
fest- hält (E. 2.3.2), ist dabei die Einteilung in Hart- oder Weichholz nach Darr- dichte
irrelevant, zumal auch hart gewordenes Weichholz mangels Kau- und Benagbarkeit nicht
zur Beschäftigung von Schweinen i.S.v. Art. 44 TschV i.V.m. Art. 24 der Verordnung des
BLV über die Haltung von Nutz- tieren und Haustieren vom 27. August 2008 geeignet
wäre. Entsprechend ist auch der Einwand des Beschuldigten, der Forstwart habe am 10.
Sep- tember 2021 festgestellt, dass es sich nicht um Hartholz gehandelt habe, und die von
ihm eingereichte Einteilung in Weich- und Harthölzer (GA act. 35) nicht weiterführend.
Der objektive Tatbestand der Widerhandlung ge- gen das Tierschutzgesetz i.S.v. Art. 28
Abs. 1 lit. a TschG ist damit erfüllt. Dem Beschuldigten war aufgrund des Schreibens des
kantonalen Veteri- närdienstes vom 1. April 2020 (UA act. 47 ff.), dessen Verfügung vom
27. April 2020 (UA act. 42 ff.) sowie dem Beschwerdeentscheid des Depar- tements
Gesundheit und Soziales vom 9. September 2020 (GA act. 64 ff.) bekannt, dass den
Schweinen (bei Verwendung von Holz als Beschäfti- gungsmaterial) weiches und
benagbares Holz zur Verfügung zu stellen ist, dass das anlässlich der Kontrolle 26. März
2020 festgestellte Holz als un- geeignet eingestuft wurde und das Departement Gesundheit
und Soziales diese Einschätzung bestätigte (vgl. E. 4.5). Dennoch ersetzte er das Holz nicht
umgehend und hielt nach eigenen Angaben durchwegs an dem von ihm als korrekt
erachteten System fest. Insbesondere verwendete er wei- terhin dasselbe Holz und
veränderte auch die Zeitdauer, nach welcher er dieses jeweils auswechselte, nicht (vgl.
Protokoll HV GA act. 33, Berufung S. 7). Dieses Verhalten kann nicht anders gewertet
werden, als dass der Beschuldigte in Kauf nahm, dass das von ihm verwendete Holz (sollte
es



- 15 - nicht ohnehin bereits von Anfang an ungeeignet gewesen sein) zumindest mit der Zeit
– so etwa zum Zeitpunkt der Kontrolle vom 3. September 2021 – nicht mehr den
Anforderungen an geeignetes Beschäftigungsmaterial entsprach und den Schweinen
(zumindest zeitweise) keine geeignete Be- schäftigung zur Verfügung stand. Der
Beschuldigte handelte damit vorsätz- lich. Der Tatbestand der Widerhandlung gegen das
Tierschutzgesetz durch Missachtung der Vorschriften über die Tierhaltung gemäss Art. 28
Abs. 1 lit. a TschG ist damit erfüllt.

E. 4.6.4
Wie dargelegt, wurde der Beschuldigte mit (in Rechtskraft erwachsener) Verfügung vom
27. April 2020 verpflichtet, ab sofort allen gehaltenen Mast- schweinen geeignetes
Beschäftigungsmaterial anzubieten (UA act. 46). Aus der Verfügung geht deutlich hervor,
dass hierfür nur weiches Holz ge- eignet sei. Das von ihm am 26. März 2020 verwendete
Holz wurde als hart und damit ungeeignet bezeichnet, weshalb der Beschuldigte
verpflichtet wurde, dieses umgehend auszuwechseln. Wie erwähnt, ersetzte der Be-
schuldigte das beanstandete Holz jedoch entgegen der wiederholten An- ordnungen des
kantonalen Veterinärdienstes nicht umgehend, sondern wartete hierfür die von ihm als
angemessen angesehene Zeitdauer ab. Er blieb weiterhin bei der von ihm stets verwendeten
Holzart und verkürzte das Auswechslungsintervall nicht. Am 3. September 2021 wurde
schliess- lich erneut zu hartes Holz festgestellt. Damit hielt sich der Beschuldigte wis-
sentlich und willentlich nicht an die – unter Hinweis auf die Strafdrohung von Art. 28 Abs.
3 TschG erlassene – Verfügung des Veterinärdienstes des Kantons Aargau vom 27. April
2020. Der Tatbestand der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz durch Verstoss gegen
eine amtliche Verfügung i.S.v. Art. 28 Abs. 3 TschG ist da- mit erfüllt.

E. 4.7
Zusammengefasst sind die vorinstanzlichen Schuldsprüche wegen Wider- handlung gegen
das Tierschutzgesetz durch Missachtung der Vorschriften über die Tierhaltung gemäss Art.
28 Abs. 1 lit. a TschG i.V.m. Art. 44 TschV und Art. 24 Abs. 1 der Verordnung des BLV
über die Haltung von Nutztieren und Haustieren sowie Widerhandlung gegen das
Tierschutzgesetz durch Verstoss gegen eine amtliche Verfügung i.S.v. Art. 28 Abs. 3
TschG zu bestätigen.
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E. 5.1.1
Die Vorinstanz verurteilte den Beschuldigten zu einer Busse von Fr. 800.00.

E. 5.1.2
Der Beschuldigte beantragt einen vollumfänglichen Freispruch. Er äussert sich für den Fall
einer Bestätigung der Schuldsprüche nicht zur Strafzumes- sung.

E. 5.2
Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB wiederholt
dargelegt (BGE 147 IV 241; 144 IV 217; 141 IV 61 E. 6.1.1; 136 IV 55 E. 5.4 ff.; je mit
Hinweisen). Darauf kann verwiesen werden.

E. 5.3
Sowohl bei Art. 28 Abs. 1 lit. a TschG als auch Art. 28 Abs. 3 TschG handelt es sich um
Übertretungen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafge- setzbuches sind anwendbar



(Art. 333 Abs. 1 StGB). Es ist damit eine Ge- samtbusse i.S.v. Art. 49 Abs. 1 StGB zu
bilden.

E. 5.4.1
Zunächst ist für die Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz durch Missachtung der
Vorschriften über die Tierhaltung gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. a TschG als schwerstes Delikt
eine Einsatzstrafe festzulegen. Der Straf- rahmen beträgt Busse bis zu Fr. 20'000.00. Der
Beschuldigte stellte trotz vorangehender Beanstandungen des Veteri- närdienstes des
Kantons Aargau nicht sicher, dass den von ihm gehaltenen Mastschweinen durchwegs
hinreichende Beschäftigungsmöglichkeiten zu Verfügung standen, obwohl ihm dies ohne
grossen Aufwand möglich ge- wesen wäre. Er wechselte die beanstandeten Hölzer nicht
umgehend aus, sondern blieb bei der von ihm als geeignet betrachteten Holzart und dem
bisherigen Auswechslungsintervall, bis schliesslich am 3. September 2021 erneut zu hartes
und damit zur Beschäftigung der Schweine ungeeignetes Holz festgestellt wurde. Mit der
Vorinstanz ist indessen davon auszugehen, dass den Mastschweinen kein gravierendes Leid
zugefügt worden war. Ins- gesamt ist noch von einem leichten Verschulden im unteren
Bereich des Möglichen auszugehen und es erscheint eine Einsatzstrafe von Fr. 700.00
angemessen.

E. 5.4.2
Die Einsatzstrafe ist sodann für die Widerhandlung gegen das Tierschutz- gesetz durch
Verstoss gegen eine amtliche Verfügung i.S.v. Art. 28 Abs. 3
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Beschuldigte widersetzte sich der rechtskräftigen amtlichen Verfügung vom 27. April 2020,
obwohl die Einhaltung der Auflagen ohne Weiteres möglich gewesen wäre. Es kann auf die
obigen Ausführungen verwiesen werden. Auch hier ist zugunsten des Beschuldigten zu
berücksichtigen, dass den Tieren soweit ersichtlich kein erhebliches Leid zugefügt wurde.
Bei isolierter Betrachtung erschiene eine Busse von Fr. 500.00 dem leich- ten Verschulden
angemessen. Angesichts des sehr engen Zusammen- hangs zur Missachtung der
Vorschriften über die Tierhaltung ist indessen lediglich von einem geringen
Gesamtschuldbeitrag auszugehen, womit eine Erhöhung der Busse um Fr. 100.00 auf Fr.
800.00 angemessen er- scheint.

E. 5.4.3
Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft (Strafregisterauszug vom 10. Dezem- ber 2023). Sein
Vorleben ist damit als unauffällig zu bezeichnen. Der Be- schuldigte verweigerte die
Aussagen im Vorverfahren, äusserte sich jedoch anlässlich der Hauptverhandlung
umfassend und zeigte sich geständig, wenn auch immer noch uneinsichtig. Insgesamt ist die
Täterkomponente neutral zu werten.

E. 5.5
Damit ist der Beschuldigte mit einer Busse von Fr. 800.00 zu belegen. Die
Ersatzfreiheitsstrafe wird auf 8 Tage festgelegt (STEFAN HEIMGARTNER, in: Basler
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 4. Aufl. 2019, N. 14 zu Art. 106 StGB), womit das
vorinstanzliche Urteil auch diesbezüglich zu bestätigen ist.

E. 6.1



Die Parteien tragen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens
oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StGB). Im Berufungs- verfahren unterliegt der
Beschuldigte mit seinen Anträgen vollumfänglich, Er hat daher die Kosten des
Berufungsverfahrens zu tragen. Es ist ihm keine Entschädigung auszurichten (Art. 436 Abs.
1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario).

E. 6.2
Das vorinstanzliche Urteil ist hinsichtlich der Schuldsprüche zu bestätigen, womit an der
vorinstanzlichen Kostenverteilung keine Änderung vorzuneh- men ist.

E. 7
Tritt das Berufungsgericht, wie vorliegend, auf die Berufung ein, so fällt es ein neues Urteil,
welches das erstinstanzliche Urteil ersetzt (Art. 408 StPO,
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m.H.). Das Obergericht beschliesst: Auf die Anträge b bis f des Beschuldigten betreffend
Kontrollen und andere Amtshandlungen des Veterinärdienstes des Kantons Aargau sowie
damit zusammenhängende Betreibungsverfahren und Kosten wird nicht eingetre- ten. Das
Obergericht erkennt: 1. Der Beschuldigte ist schuldig der - Widerhandlung gegen das
Tierschutzgesetz durch Missachten der Vor- schriften über die Tierhaltung gemäss Art. 28
Abs. 1 lit. a TSchG i.V.m. Art. 44 TschV und Art. 24 Abs. 1 der Verordnung des BLV über
die Haltung von Nutztieren und Haustieren; - Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz
durch Verstoss gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 28 Abs. 3 TSchG. 2.
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